
 

 

E-Learning 
Vertragsbedingungen 

 
1. Angebot und Vertragsschluss 
 
1.1 Das Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen („Lizenzneh-

mer") im Sinne des § 14 BGB. Verbrauchern ist diese Leistung nicht 
zugänglich. 

 
1.2 Die CM-Lernmodule stehen den Lizenznehmern grundsätzlich als Ein-

zelplatzlizenz zur Verfügung. Ein zu Beginn der Laufzeit festgelegter 
Nutzer kann die Leistungen der CM-Lernmodule in Anspruch nehmen. 
Die Leistung kann vollständig oder teilweise bestellt werden. Anstatt der 
Einzelplatzlizenz können gemäß gesonderter Vereinbarung Mehrplatzli-
zenzen vereinbart werden. 

 
1.3 Vertragspartner ist GS1 Germany, Maarweg 133, 50825 Köln. 
 
 Der Lizenznehmer erklärt sich mit der Geltung der vorliegenden Rege-

lungen zu Leistungsumfang und Nutzungsbedingungen durch Setzen 
eines Häkchens in dem Kästchen zur Kenntnisnahme und zum Akzep-
tieren der Regelungen zum Leistungsumfang und Nutzungsbedingun-
gen sowie den nachfolgenden Abschluss des Bestellvorganges einver-
standen. 

 
1.4 Der Lizenznehmer gibt mit der Bestellung der gewünschten Dienstleis-

tung auf der Webseite http://cm-lernmodule.gs1-germany.de ein bin-
dendes Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab. Dieses Angebot 
nimmt GS1 Germany durch eine E-Mail an die vom Lizenznehmer an-
gegebene E-Mail-Adresse, in welcher die Annahme des Angebots er-
klärt wird, an. Erst mit Zugang dieser E-Mail ist der Vertrag geschlos-
sen. Die unmittelbar nach Abgabe der Bestellung angezeigte Bestellbe-
stätigung stellt keine Annahme des Angebots durch GS1 Germany dar. 

 
1.5 Abweichende Bedingungen des Lizenznehmers finden keine Anwen-

dung, sofern GS1 Germany deren Geltung nicht ausdrücklich und in 
Textform zugestimmt hat. Dies gilt auch, falls GS1 Germany nach Er-
halt abweichender Bedingungen mit ihrer Leistungserbringung beginnt. 

 
1.6 Rechtsgeschäftliche Erklärungen im Rahmen des Vertragsverhältnisses 

können dem Lizenznehmer an die von ihm bei der Bestellung angege-
bene E-Mail Adresse wirksam zugesandt werden.  

 
 
 
 



 

 

2. Laufzeit und Kündigung  
 
2.1 Die Laufzeit des Vertrags und des Zugangs endet nach Ablauf von 

sechs Monaten. Die jeweilige Laufzeit beginnt innerhalb der ersten fünf 
Arbeitstage des Monats, der dem Vertragsschluss folgt, d.h. nach Zu-
gang der E-Mail, mit der GS1 Germany das Vertragsangebot des Li-
zenznehmers annimmt. 

 
2.2 Das Recht beider Parteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt un-

berührt. Die Kündigung ist per Brief oder E-Mail zu erklären. 
 
2.3 GS1 Germany ist zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn 

das Nutzungsentgelt, nicht innerhalb von sieben Tagen nach Vertrags-
schlusses (Ziffer 2.1) bei GS1 Germany spesenfrei eingegangen ist, es 
sei denn, der Lizenznehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 

 
2.4 Bei Ablauf der Laufzeit wird der Zugriff des Lizenznehmers auf die 

Lernmodule und/oder sonstige Lerninhalte gesperrt. 
 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
3.1 Für die Verträge gilt die jeweils im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

gültige Preisliste (Ziffer 11) der CM-Lernmodule. 
 
3.2 Das jeweilige Nutzungsentgelt ist mit Vertragsschluss (Ziffer 2.1) zur 

Zahlung fällig.  
 
3.3 Wird der Vertrag außerordentlich gekündigt, erfolgt eine anteilige Rück-

erstattung  bereits im Voraus bezahlter Entgelte für die vollen Monate 
nach Zugang der Kündigungserklärung, beginnend mit dem folgenden 
Monatsersten. Eine Rückerstattung erfolgt nicht, wenn die vorzeitige 
Beendigung auf schuldhaftem Verhalten des Lizenznehmers und/oder 
des Nutzers beruht. 

 
4. Änderung des Leistungsumfangs 
 
4.1 GS1 Germany kann inhaltliche, methodische und organisatorische Än-

derungen oder Abweichungen (z. B. aufgrund von Rechtsänderungen) 
während der Nutzungsdauer vorzunehmen, soweit diese den Nutzen 
der bestellten Leistungen für den Lizenznehmer und/oder den Nutzer 
nicht wesentlich ändern. 

 
 
 
 



 

 

4.2 Im Übrigen kann GS1 Germany den Umfang der bestellten Leistungen 
wie folgt ändern oder abweichende Leistungen anzubieten:  

 
 GS1 Germany wird den Lizenznehmer von der geplanten Änderung des 

Umfangs der Leistungen mindestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt 
der geplanten Leistungsänderung unter Angabe des Änderungszeit-
punkts benachrichtigen. Widerspricht der Lizenznehmer der Geltung 
des geänderten Leistungsumfangs nicht innerhalb von vier Wochen 
nach Zugang der Benachrichtigung, gilt der geänderte Leistungsumfang 
als akzeptiert. Widerspricht der Lizenznehmer, gilt der Vertrag als zum 
Änderungszeitpunkt gekündigt. Bereits im Voraus gezahlte Nutzungs-
entgelte werden dem Lizenznehmer zeitanteilig erstattet. GS1 Germany 
wird den Lizenznehmer in der Benachrichtigung auf sein Widerspruchs-
recht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen. 

 
5. Verantwortlichkeit des Lizenznehmers 
 
5.1 Der Lizenznehmer wird die durch die CM-Lernmodule bereitgestellten 

Nutzungsmöglichkeiten nicht missbrauchen und nur vertragsgemäß 
nutzen. 

 
5.2 Der Lizenznehmer sichert zu, dass er bei seiner Registrierung und/oder 

Bestellung von Leistungen korrekte, aktuelle, vollständige und von ihm 
nachweisbare Angaben macht. Er ist verpflichtet, seine Daten auch 
nach Registrierung und/oder Bestellung stets aktuell zu halten. 

 
5.3 Der Zugang des Lizenznehmers ist nicht auf Dritte übertragbar. Ein 

schuldhafter Verstoß gegen diese Regelung berechtigt GS1 Germany 
zur außerordentlichen Kündigung.  

 
5.4 Der Lizenznehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Zugang aus-

schließlich von ihm selbst und/oder dem von ihm bestimmten Nutzer 
genutzt wird. Hierzu hat der Lizenznehmer das selbst eingerichtete 
Passwort geheim zu halten. Der Lizenznehmer ist in vollem Umfang 
verantwortlich für alle von seinem Zugang aus getätigten Handlungen. 

 
5.5 Der Lizenznehmer hat GS1 Germany unverzüglich jede missbräuchli-

che Verwendung seiner Zugangsdaten, insbesondere seines Benutzer-
namens und/oder Passwortes, sowie der Zugangsdaten des und/oder 
der Nutzer(s) anzuzeigen. Er haftet gegenüber GS1 für von ihm 
und/oder dem/den Nutzer(n) verursachte Missbräuche. 

 
5.6 Der Lizenznehmer haftet für seine Nutzer wie für eigene Handlungen  

(§ 278 BGB). 
 



 

 

6.  Rechte an Inhalten  

Eine Vervielfältigung, Verbreitung, ein öffentliches Zugänglichmachen 
oder eine sonstige Verwendung von Inhalten, insbesondere Grafiken, 
Tondokumenten, Videosequenzen, Lichtbilder und/oder Texten, in an-
deren elektronischen oder gedruckten Publikationen zu anderen Zwe-
cken als zu eigenen Lernzwecken des Lizenznehmers und/oder Nut-
zers des Leistungsangebotes von GS1 Germany ist ohne ausdrückliche 
Zustimmung von GS1 Germany nicht gestattet.  
Für jeden Fall eines Verstoßes gegen die Regelung in Ziffer 8. schuldet 
der Lizenznehmer GS1 Germany eine Vertragsstrafe in Höhe der 3-
fachen jeweiligen Lizenzgebühr für den abgeschlossenen Vertrag, es 
sei denn, der Lizenznehmer hat den Verstoß nicht zu vertreten. 
 

7.  Haftung und Verantwortlichkeit für Inhalte  

7.1  GS1 Germany haftet für sich und seine Erfüllungsgehilfen, Arbeitneh-
mer, Organe wie folgt: 

- im Falle von Personenschäden (Leben, Körper und Gesundheit) un-
begrenzt; 

- in allen anderen Fällen nur im Falle grober Fahrlässigkeit oder bei 
Vorsatz, es sei denn, ein Kardinalpflicht wurde verletzt. Die Haftung ist 
der Höhe nach auf solche vertragstypischen und bei Vertragsschluss 
vorhersehbare Schäden begrenzt. 

7.2  Im übrigen ist die Haftung von GS1 Germany ausgeschlossen. 

8.  Datenschutz 

8.1  Bei der Nutzung der CM-Lernmodule wird im Rahmen der Bereitstel-
lung des Zugangs zum Internetportal der GS1 Germany das Datum der 
Erstellung des Accounts, das Datum der letzten Änderung persönlicher 
Daten des Lizenznehmers und das Datum des letzten Log-In 
gespeichertund das Datum des letzten Seitenaufrufs erfasst und ge-
speichert. 

8.2  Für die allgemeine Nutzung der Internetpräsenz der CM-Lernmodule 
gelten die Datenschutzhinweise auf der Internetseite.   

9.  Änderung der vorliegenden Nutzungsbedingungen  

GS1 Germany behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu 
ändern, es sei denn, eine solche Änderung ist für den Lizenznehmer 
unzumutbar. GS1 Germany wird den Lizenznehmer über Änderungen 



 

 

der Nutzungsbedingungen rechtzeitig, mindestens vier Wochen vor In-
krafttreten, benachrichtigen. Widerspricht der Lizenznehmer der Gel-
tung der neuen Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von vier Wochen, 
gelten die neuen Nutzungsbedingungen als angenommen.  

10.  Schlussbestimmungen  

10.1  Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und des 
Internationalen Privatrechts.  

10.2  Erfüllungsort ist Köln. Ausschließlicher Gerichtsstand gegenüber Voll-
kaufleuten ist Köln. 

10.3  Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Re-
gelungen oder das Bestehen einer Lücke berührt nicht die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen. Die Vertragspartner werden die ungültige Be-
stimmung durch eine solche ersetzen, durch die der mit der ungültigen 
Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche und rechtliche Zweck am 
ehesten erreicht wird oder die Lücke in gleicher Weise füllen.  

11.  Preisliste 

Laufzeit 
Modul-
Einheiten 

davon frei wählbar 
Einzelzugang je 
Modul zzgl. 
MwSt. 

        

6 Monate 6 3 147 € 

6 Monate 6 6 234 € 

 

 

 
 


